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1. Teil 

Einführung 

Hat Gemeinschaftsrecht System? Und wenn ja, wie ist dieses ausgestaltet? So 
lauten die Fragen, die diese Arbeit zu beantworten versucht. Obwohl die Bedeu-
tung des Systemgedankens im Recht zu den meistdiskutierten Problemen der Ju-
risprudenz gehört, das ihr Selbstverständnis als Wissenschaft berührt1, ist die Er-
forschung der Systematik einzelner Rechtsordnungen nach wie vor eine wichtige 
Aufgabe. Das gilt insbesondere für das Gemeinschaftsrecht, welches sich als rela-
tiv junge Rechtsordnung seiner Grundlagen und Grenzen vergewissern muß, 
während diese in den nationalen Rechtsordnungen bereits Gegenstand jahrhun-
dertelanger Bemühungen von Rechtsdogmatik und -theorie sind. Hinzu kommt, 
daß die Existenz von innerer Ordnung und Sinneinheit des Gemeinschaftsrechts 
heute, d.h. nach Inkrafttreten der Verträge von Maastricht2 und Amsterdam3, 
mehr denn je bestritten wird. Dies ist Grund genug, um unter Rückgriff auf 
Rechtsdogmatik und Rechtstheorie das Gemeinschaftsrecht als Rechtssystem ab-
zubilden, auch weil eine monographische Abhandlung dieses Problems bislang 
fehlt. 

U m im Rechtssystem verwendbare Ergebnisse zu produzieren und gleichzeitig 
den Ansprüchen des Wissenschaftsystems zu genügen4, muß eine Darstellung 
und Analyse des Gemeinschaftsrechtssystems selber systematisch vorgehen. Zu-
nächst sind daher der Anlaß, der Zweck, der Nutzen und der Rahmen der Unter-
suchung zu erläutern. 

Die nachfolgend zitierten Artikel des EUV und des E G V entsprechen der konsolidierten 
Fassung der beiden Verträge, die dem Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über 
die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie ei-
niger damit zusammenhängender Rechtsakte vom 2.10. 1997, ABl. 1997, Nr. C 340, S. lff , 85ff 
gemäß seinem Art. 12 als Anhang beigefügt sind; vgl. den erläuternden Bericht des Generalsekre-
tariats des Rates zur Vereinfachung der Gemeinschaftsverträge, ABl. 1997, Nr. C 353, S. lff . 

1 Siehe Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 9f; Peine, Das Recht 
als System, S. 9ff; kritisch gegenüber dem Wert rechtssysteminterner Reflexionen durch Dogma-
tik und Rechtstheorie ist Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 9ff; ablehnend gegenüber dem 
Systemdenken schlechthin Sampford, The Disorder of Law, passim. 

2 Vertrag über die Europäische Union vom 7.2. 1992, ABl. 1992, Nr. C 191, S. lff. 
3 Siehe Fn. 1. 
4 Zum entsprechenden Nutzen von juristischen »Universitätsprodukten« siehe Luhmann, 

Das Recht der Gesellschaft, S. 10. 



1. Abschnitt 

Problemstellung 

I. Rechtliches Chaos? 

Auf den ersten Blick erscheint es gewagt, das Gemeinschaftsrecht als eine »ge-
schlossene und systematische Rechtsordnung« zu bezeichnen, deren Vorschrif-
ten in einen sinnstiftenden Kontext von allgemeinen Zwecken, rechtlichen Prin-
zipien und Strukturen eingebettet sind1. Eher regiert ein rechtliches »Chaos« die 
Gemeinschaft2 . Eine Deutung des Gemeinschaftsrechts als System scheint man-
chen schon aufgrund der »totalen Unübersichtlichkeit« des aus einem Rechts-
quellenwirrwarr3 bestehenden gemeinschaftlichen Normenlabyrinths, das durch 
eine »unüberschaubare Flut des sekundären Gemeinschaftsrechts«4 ergänzt wird, 
nicht möglich zu sein. Andere sekundieren, daß die zur Durchsetzung der Idee 
der europäischen Integration »beispiellos gesteigerte Rechtserzeugung« für kon-
sistente Entscheidungen kaum noch Raum 5 lasse, weil ein »zielloser Mobilismus« 
nach dem Mot to »mehr, mehr« die Gemeinschaft regiere6. 

Suggeriert wird also, daß durch ein nicht gesteuertes und nicht einmal steuerba-
res Wachstum des Gemeinschaftsrechts bereits national ausdiffererenzierte 
Rechtssysteme zerstört werden7 . Durch die Emanationen des Gemeinschafts-
rechts werde gar eine »Atomisierung« nationaler Entscheidungsprogramme be-
wirkt8 , wobei es sich »um einen Prozeß mit einer gewaltigen, für manchen gerade-
zu unheimlichen Eigendynamik« handele9. In der Tat existieren aufgrund der fi-
nalen und funktionalen Struktur der Gemeinschaftskompetenzen 1 0 kaum noch 

1 So aber Pescatore, The Law of Integration, S. 107; ebenso Kutscher, Thesen zu den Methoden 
der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, S. I—1 Of; Hartley, The Foundations of European Com-
munity Law, S. 96; Simon, Le système juridique communautaire, Rn. 197f. 

2 Vgl. etwa Curtin, CMLR 30 (1993), S. 67 mit Blick auf den Vertrag von Maastricht. 
3 Kirchhof, EuR Beih. 1/91, S.21; zum Rechtsquellensystem siehe unten S.307ff. 
4 Oppermann, Zur Eigenart der Europäischen Union, S. 88; zur Rechtsproduktion der Ge-

meinschaft siehe Everling, DVB1. 1993, S.938; differenziert Karpen, AöR 124 (1999), S.418ff. 
5 Di Fahio, Das Recht offener Staaten, S.41. 
6 Isensee, Festschrift für Everling, S. 568. 
7 Schock, JZ 1995, S. 122 zum Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Verwaltungs-

recht. 
8 Schoch, DVB1. 1998, S.296 zum vorläufigen Rechtsschutz. 
9 Schmidt-Aßmann, DVB1. 1993, S.930. 
10 Die meisten Kompetenzzuweisungen zugunsten der EG sind nicht sachlich-gegenständ-

lich, sondern durch Erreichung eines bestimmten Ziels definiert, wie das z.B. in Art. 95 EGV in 
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Bereiche des nationalen Rechts, die durch das Gemeinschaftsrecht nicht mehr 
oder weniger stark determiniert werden11. Deshalb, so wird im Hinblick auf das 
»geringe Maß an dogmatischer Geschlossenheit« des Gemeinschaftsrechts kon-
statiert, müsse man sich wieder auf den Systemgedanken besinnen12. Derartige 
Kritik dringt dem Gemeinschaftsrecht mittlerweile aus fast allen nationalen 
Rechtsbereichen entgegen, die um ihren Besitzstand fürchten. Sogar aus Sicht des 
deutschen Wasserrechts wird das Gemeinschaftsrecht mit dem Vorwurf konfron-
tiert, der »rechtsmißbräuchlichen und besatzungsrechtsähnlichen Intervention in 
gewachsene und allein vollzugseffiziente Normstrukturen des nationalen 
Rechts« sei Einhalt zu gebieten13. 

Mitverantwortlich gemacht wird für diese Entwicklung häufig der EuGH. An-
getrieben von einer »certaine idée de l'Europe«14, geriere sich der Gerichtshof 
nicht nur als Verfassungsgericht, sondern als eine Art Ersatzgesetzgeber15. Seine 
ad hoc-artige und die Grundsätze einer rechtlichen Methodik mißachtende 
Rechtsprechung, z.B. über die Staatshaftung der Mitgliedstaaten wegen der Ver-
letzung von Gemeinschaftsrecht, zur Wirkung von Richtlinien, zu den zur 
Durchführung von Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten geltenden 
Grundsätzen stelle eine spezifische Bedrohung für die Systematik des Rechts 
dar16. Es liege also auch am Gerichtshof, wenn im Gemeinschaftsrecht kein Sy-
stem erkennbar sei. Die angeblich auf einer mit Methodensynkretismus betriebe-
nen Rechtsfortbildung des EuGH1 7 erscheint vielen im übrigen als Symbol für 

bezug auf den Binnenmarkt der Fall ist, vgl. Everling, CMLR 29 (1993), S. 1969; Kamann/ 
Schroeder, Europablätter 1999, S. 88. 

11 Nach Streinz, Auswirkungen des Europarechts auf das deutsche Staatskirchenrecht, S. 53 ff 
existieren keine gemeinschaftsrechtsfreien Bereiche mehr; siehe in bezug auf das deutsche öffent-
liche Recht Schmidt-Aßmann, DVB1. 1993, S. 924ff; Schoch, JZ 1995, S. 109; von Danwitz, Ver-
waltungsrechtliches System und Europäische Integration, S. 194ff; ff; zum Zivilrecht Hommel-
hoff.; AcP 192 (1992), S. 71 ff; Mäher, JCMS 36 (1998), S.245ff; zum Strafrecht Albrecht/Braum, 
KritV 1998, S.468ff. 

12 Vgl. Schmidt-Aßmann, DVB1. 1993, S.925. 
13 Salzwedel/Reinhardt, NVwZ 1991, S.947. Den hinter dieser Äußerung stehenden Gedan-

ken, daß Gemeinschaftsrecht wie alliiertes Besatzungsrecht »fremdes Recht« ist, hat übrigens be-
reits BGHSt 24, S. 54ff im Hinblick auf das Doppelbestrafungsverbot verworfen. 

14 Pescatore, ELR 8 (1983), S. 157; ähnlich Mancini/Keeling, MLR 57 (1994), S. 186: »preferen-
ce for Europe«; siehe auch Bengoetxea, The Legal Reasoning of the European Court of Justice, 
S. 99f zum Selbstverständnis des EuGH; Kritik bei Rasmussen, On Law and Policy in the Euro-
pean Court of Justice, S. 14 und 178; von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäi-
sche Integration, S. 157. 

15 Rasmussen, On Law and Policy in the European Court of Justice, S. 178. 
16 Vgl. insbesondere Hillgruber, Grenzen der Rechtsfortbildung durch den EuGH, S.3Iff, 

was insbesondere für die Richtlinie gilt, vgl. Abele, EuZW 1998, 569ff nach dem Urteil EuGH, 
Rs. C-26/97, Lemmens, Urteil vom 16.06.98, EuZW 98, S. 569; bereits Hilf, EuR 1993, S. 1 ff frag-
te, ob die Rechtsprechung des E u G H zur Richtlinie »ohne Richtung, ohne Linie ?« sei. 

17 Hillgruber, Grenzen der Rechtsfortbildung durch den EuGH, S.31ff; Schoch, JZ 1995, 
S. 109ff; von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, S.9 
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eine Gemeinschaft, die sich nur mit der Fassade einer rechtsstaatlichen Systema-
tik umgibt, letztlich jedoch allein auf Ausdehnung ihrer Kompetenzen ausgerich-
tet sei18. Das zeige sich am doppelten Standard des Gemeinschaftsrechts, das un-
terschiedliche Maßstäbe für das Verhalten der Gemeinschaftsorgane einerseits 
und der Mitgliedstaaten andererseits setze, wie insbesondere die Rechtsprechung 
des EuGH zur Bindung der Gemeinschaftsorgane an Grundrechte19 und an das 
Völkerrecht20 beweise. 

Diese Kritik offenbart gravierende Uneinigkeit darüber, worin überhaupt die 
Grundfunktionen des Gemeinschaftsrechts bestehen und auf welche methodisch 
»richtige« Weise dieses System Recht zu produzieren hat. Die Vorwürfe der Sy-
stem- und Sinnwidrigkeit des Gemeinschaftsrechts sind in letzter Zeit gerade in 
Deutschland noch deutlicher zu Tage getreten, nachdem sich gezeigt hat21, daß 
das bisherige verfassungsrechtliche Verständnis über die Beziehung zwischen Ge-
meinschaftsrecht und nationalem Recht auf einer Sichtweise beruht, die nur den 
Anschein einer eigenständigen Gemeinschaftsrechtsordnung akzeptiert22. Wäh-
rend man sich daran gewöhnt hatte, durch die »autonomistische«23 Brille des 
EuGH das Gemeinschaftsrecht als eigenständiges System zu betrachten, das vor-
rangiger Bestandteil der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten geworden ist24 und 
somit ein einheitliches europäisches Rechtssystem geschaffen hat, wird von man-
chen das Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Verfassungs-
recht wieder als »gordischer Knoten« geschildert, der sich mit den Fingern der Ju-
risprudenz nicht entwirren läßt25. Eine wesentliche Grundlage des Gemein-
schaftsrechtssystems wird damit in Frage gestellt26. 

m.w.N.; grundlegende Verteidigung der Rechtsfortbildung durch den EuGH bei Everling, JZ 
2000, S.217ff. 

18 Angedeutet bei von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integra-
tion, S.379f. 

19 Coppel/O 'Neill, CMLR 29 (1992), S.669ff; dagegen Weiler/Lockhart, CMLR 32 (1995), 
S. 51 ff und 579ff. 

20 Siehe Petermann, EuZW 1997, S.325ff; anders Schroeder/Selmayr, JZ 1998, S.344ff. 
21 BVerfGE 89, S. 155ff - Maastricht. 
22 Zu dieser »als ob«-Betrachtung Schilling, Rang und Geltung von Normen in gestuften 

Rechtsordnungen, S. 184f; Di Fabio, NJW 1990, S.951f; Bleckmann, Europarecht, Rn. 150; zur 
Kehrtwende durch das Maastricht-Urteil siehe Isensee, Festschrift für Stern, S. 1241, für den der 
»Grunddissens« zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht nunmehr offengelegt ist; 
grundlegend Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europäisches Ge-
meinschaftsrecht, S.43ff. 

23 Siehe zur Deutung des Charakters des Gemeinschaftsrechts durch die Großschulen der 
»Autonomisten« und »Traditionalisten« bei Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 73ff. 

24 Siehe insbesondere EuGH, Rs. 106/77, Simmenthai, Slg. 1978, S.629ff, Rn. 17/18. 
25 Isensee, Festschrift für Stern, S. 1268; ähnlich Heintzen, AöR 119 (1994), S.582f. 
26 Zuletzt Kirchhof, JZ 1998, S.965ff; Scholz, DÖV 1998, S.261f und 264f; siehe auch Zuck/ 

Lenz, NJW 1997, S. 1193ff; dagegen Frowein, DÖV 1998, S. 807f. 
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Die Frage nach der Eigenständigkeit und Systematik des Gemeinschaftsrechts 
läßt sich mit den Mitteln der Rechtsdogmatik allein nicht beantworten2 7 . Interes-
santerweise wird neuerdings jedoch der Systemcharakter des Gemeinschafts-
rechts auch aus rechtstheoretischer Sicht hinterfragt. Insbesondere theoretische 
Zweifel an der Autonomie und Einheitlichkeit des Gemeinschaftsrechtssystems 
haben Konjunktur 2 8 . Eine Entscheidung über die rechtstheoretische Grundlage 
dieses Systems wirkt sich jedoch auf dessen Strukturen, Funktionen und Elemen-
te aus. Sie hat praktische Konsequenzen für das Verhältnis des Gemeinschafts-
rechts zum Recht der Mitgliedstaaten und zum Völkerrecht, für die Reichweite 
der Gemeinschaftskompetenzen, für die Rolle der Gemeinschaftsorgane, insbe-
sondere des E u G H und für die Frage, wie Rechtsnormenkonflikte im Gemein-
schaftsrecht gelöst werden. Sieht man in einem »Primat des Staates« auch eine 
rechtstheoretisch zwingende Festlegung2 9 , wird man schwerlich den Gemein-
schaftsrechtsnormen Systemcharakter zubilligen. Eine systemtheoretische Ana-
lyse des Gemeinschaftsrechts aus rechtsdogmatischer und rechtstheoretischer 
Sicht tut daher not. 

II. Das Streben nach einem Gemeinschaftsrechtssystem 

In der Literatur und in der Gemeinschaftspraxis finden sich Ansätze für eine sy-
stemtheoretische Deutung des Gemeinschaftsrechts. Der hier umfassend zu ver-
stehende Begriff »Systemtheorie« darf nicht mit einer rechtssoziologischen Theo-
rie verwechselt werden, sondern bezieht sich auf alle Theorien, die Recht als Sy-
stem interpretieren. 

1. Systemtheoretische Ansätze in der Literatur 

Als Hindernis für eine theoretisch fundierte Betrachtung des Gemeinschafts-
rechts erweist sich der Umstand, daß die Rechtstheorie traditionell auf den Staat 
fixiert ist30. D a Rechtssysteme schließlich nicht spontan in der Gesellschaft ent-
stehen, sondern typischerweise von staatlichen Stellen normiert und zur Rege-
lung der staatlichen Organisation gesetzt werden, entwickelte sich die Theorie 
des Rechts als eines sozialen Systems notwendigerweise zuerst als eine Theorie 
staatlich organisierter Rechtssysteme 3 1 . Andererseits konnte auch die Rechts-

27 Snyder, Collected Courses of the Academy of European Law 1995-VI/l, S. 50. 
28 Siehe etwa Schilling, Der Staat 33 (1994), S. 560ff; ders., Harvard International Law Journal 

37 (1996), S. 389ff; Kaufmann, Der Staat 36 (1997), S. 521 ff. 
29 So Kaufmann, Der Staat 36 (1997), S.530. 
30 Vgl. Eckhoff/Sundby, Rechtssysteme, S. 177. 
31 Siehe hierzu Krawietz, Recht und moderne Systemtheorie, S. 265; Eckhoff/Sundby,Rechts-

systeme, S. 177f. 
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theorie nicht ignorieren, daß sich schon seit geraumer Zeit im Rahmen der inter-
nationalen Beziehungen dauerhafte rechtliche Strukturen etabliert haben, die 
über eigene rechtliche Instrumente verfügen, welche der Verwirklichung spezifi-
scher überstaatlicher Zwecke dienen. Das Völkerrecht, in dessen Rahmen derarti-
ge Strukturen sich zuerst herausgebildet haben, wird von der Rechtstheorie in-
dessen häufig gerade wegen seiner etatistischen Ausrichtung als Rechtssystem 
qualifiziert. Es verfüge zwar nicht über die gleiche Dichte im Hinblick auf Norm-
setzungs- und Normauslegungsmöglichkeiten, habe aber die Staaten als Bezugs-
punkt und weise zumindest eine analoge Struktur wie das staatliche Recht auf32. 
Diese Ansicht ist jedoch umstritten. Andere Rechtstheoretiker fragen vielmehr 
»Is international law really law ?«33. Für sie ist das Völkerrecht mangels interna-
tionaler Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsorgane mit obligatorischen Ge-
richten und Institutionen mit Zwangsgewalt kein System, sondern nur eine 
»simple form of social structure, consisting only of primary rules of obligation«34. 

Neuere Ansätze in der Rechtstheorie wiederum beschreiten einen anderen 
Weg. Sie verabschieden sich von einem am Staat orientierten Rechtsbegriff und 
halten auch eine Übertragung des normativen Etatismus auf die internationale 
Ebene für verfehlt35. Die systematische Deutung überstaatlicher Normzusam-
menhänge auf Grundlage einer etatistischen Theorie gerät immer stärker in das 
Schußfeld der Rechtstheorie. 

Das gilt insbesondere in bezug auf das Gemeinschaftsrecht. In diesem sind die 
Staaten von vornherein nicht der entscheidende Bezugspunkt des Rechts wie auf 
der völkerrechtlichen Ebene, da gemäß Art. 7 EGV die Organe der Gemeinschaf-
ten und die Unionsbürger in der Rechtsprechung (sowie jetzt gemäß Art. 17ff 
EGV) ebenfalls einen vertraglich hervorgehobenen Status genießen36. Im Rah-
men dieser Untersuchung soll gezeigt werden, daß das Gemeinschaftsrecht 
gleichwohl ein Rechtssystem bildet, nicht etwa, weil es sich auf Staaten und staat-
liches Recht bezieht, sondern weil es alle normativen Elemente und Strukturen 
aufweist, die für ein Rechtssystem typisch sind. 

Die Ansicht, daß das Gemeinschaftsrecht ein autonomes und geschlossenes 
Rechtssystem darstellt, dessen Vorschriften in einen Rahmen von Zwecken, 
rechtlichen Prinzipien und Strukturen eingebettet sind, ist keineswegs neu. Zwar 

32 Krawietz, Recht und moderne Systemtheorie, S. 265; Eckhoff/Sundby, Rechtssysteme, 
S. 178. 

33 Hart, The Concept of Law, S.214; hierzu Jones, Cornell International Law Journal 17 
(1984), S. 12 ff; Bestandsaufnahme der positivistischen Zweifel am Rechtscharakter des Völker-
rechts bei Weil, AJIL 77 (1983), S.413ff; Amerasinghe, AVR 37 (1999), S.6ff. 

34 Hart, The Concept of Law, S.214. 
35 Krawietz, Rechtstheorie 24 (1993), S. 123f, der den Staat nicht als alleinige Rechtsquelle, 

sondern nur als einen wichtigen Träger des Rechtssystems betrachtet. 
36 Vgl. EuGH, Rs. 26/62, van Gend & Loos, Slg. 1963, S. 1 ff, 25; verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, 

Francovich, Slg. 1991, S.I-5357ff, Rn.31; Gutachten 1/91, EWR I, Slg. 1991, S.I-6079ff, Rn.21. 
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fragte Mosler noch vor über dreißig Jahren: »European Law - does it exist ?«37. E r 
stellte jedoch nicht in Abrede, daß eine supranationale Ordnung existierte, son-
dern bezog sich darauf, daß die Etablierung dieses Systems durch den nach der 
Agrarkrise 1966 von Frankreich erzwungenen Luxemburger Kompromiß gefähr-
det und sogar von einer Auflösung bedroht schien. Pescatore zeigte dann Anfang 
der siebziger Jahre erstmals, daß der Systemgedanke im Gemeinschaftsrecht pro-
blemaufschließend wirken kann: 

»(T)he structure of the European Community and its law form a system, that is to say, a 
structured, organised and finalised whole (...) For each time one has recourse to such ideas, 
one intends to say that the rules of Community law fit into a complex of general ideas, of 
purposes, of structures, of powers, of legislative and judicial methods, which make it possi-
ble, beyond the letter of the written law, to come to grips with the needs of growths and the 
requirements of effectiveness«38. 

Für ihn steht fest, daß eine solche Sicht die Rechtsprechung des E u G H prägt und 
insofern ein Verständnis der dynamischen Entwicklung des Gemeinschaftsrechts 
ermöglicht. 

Dowrick39 stellte knapp zehn Jahre später nähere Überlegungen zum System-
charakter des Gemeinschaftsrechts an. E r legte ausführlich dar, daß das Gemein-
schaftsrecht 

»main features and elements of the system and relationship between its parts« 

aufweist und als »European Communities legal system« bezeichnet werden kann. 
In der Literatur wird die Systemqualität des Gemeinschaftsrechts mittlerweile 

von vielen Autoren ausdrücklich anerkannt40 . Die von ihnen gelieferten Begrün-
dungen sind jedoch unterschiedlicher Qualität. Zum Teil wird darauf abgestellt, 

37 Mosler, Current Legal Problems 19 (1966), S. 168ff. 
38 pescatore, The Law of Integration, S. 41 und 107; vgl. auch ders., Festschrift für Kutscher, 

S.319ff, 320f, wo eine rechtssystematische Sicht zum Ausdruck kommt, die H.L.A. Hart nahe-
steht; Kutscher, Thesen zu den Methoden der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, S. I-10f und 
50 schließt sich den Thesen Pescatores an; differenzierend Snyder, Collected Courses of the Aca-
demy of European Law 1995-VI/l, S. 50f, der die Ansicht Pescatores als »actors conception« be-
zeichnet, die es zu hinterfragen gelte. 

39 Dowrick, YEL 3 (1983), S. 170f. 
40 Siehe neben den bereits genannten Mackenzie Stuart, The European Communities and the 

rule of law, S.2f und 15f; Everling, Festschrift für Ipsen, S.605f, 608f und 615; Bredimas, Me-
thods of Interpretation and Community Law, S. 73; Dowrick, YEL 3 (1983), S. 170ff•, Jones, Cor-
nell International Law Journal 17 (1984), S. Iff; Weiler, The Community System, YEL 1 (1981), 
S.267; Serensen, Festschrift für Kutscher, S.420f und 432f; Lenaerts, Le juge et la constitution 
aux États-Unis et dans l'ordre juridique européen, S. 247; Bengoetxea, The Legal Reasoning of 
the European Court of Justice, S. 36ff; ders., Institutions, EC Law and Legal Theory, ARSP 77 
(1991), S. 199f; MacCormick, MLR 56 (1993), S. Iff; ders., JZ 1995, S. 797ff; Schuppen, Staatswis-
senschaft und Staatspraxis 1994, S. 36f; Snyder, Collected Courses of the Academy of European 
Law 1995-VI/l, S.50ff; Mortelmanns, LIEI 1996, S.25f; Hartley, The Foundations of European 
Community Law, S. 95f; Simon, Le système juridique communautaire, Rn.196; Louis, L'ordre 
juridique communautaire, Rn. 4; zuletzt Kadelbach, EuR Beih. 2/98, S. 56ff. 
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daß die Masse gemeinschaftsrechtlicher Normen ein strukturiertes, organisiertes 
und final ausgerichtetes Ganzes bildet41. Differenziertere Darstellungen betonen, 
daß das Gemeinschaftssystem über Rechtsgeltungskriterien verfügt, kraft derer 
bestimmte Normen als Systemelemente von anderen, systemfremden Normen 
unterschieden werden können42 und daß es über eigene Einrichtungen verfügt, 
die für ein autonom operierendes System typische Funktionen erfüllen, wie 
Rechtsetzung, Rechtsprechung und Vollziehung. Mit Hilfe seiner Elemente, den 
Normen und Strukturen, kann das Gemeinschaftsrechtssystem eigene rechtliche 
Operationen durchführen und sich auf diese Weise ausdifferenzieren. Daß es in-
soweit gegenüber klassischen Rechtssystemen gewisse Besonderheiten aufweist, 
nämlich daß die Rechtsetzungsfunktionen auf mehrere Organe verteilt sind, daß 
bestimmte Organe sowohl für die Rechtsetzung als auch für die Vollziehung zu-
ständig sind und daß die Vollziehung nur zum Teil durch Organe des Systems, in 
erster Linie aber durch die Mitgliedstaaten erfolgt, verbietet nicht einen Vergleich 
mit anderen Rechtssystemen, wie etwa staatlichen Rechtssystemen43. 

Auch wenn angesichts des zunehmenden Wildwuchses im Gemeinschaftsrecht 
bei manchen diesbezügliche Zweifel geweckt worden sind, haben sich viele den 
»Glauben« an den Charakter des »systematischen und in sich schlüssigen Ge-
samtgebäudes des Gemeinschaftsrechts« erhalten44. Die Ansicht, daß das Ge-
meinschaftsrecht eine autonome nach Systematik und Einheit strebende Gruppe 
von Rechtsnormen darstellt, beherrscht nach wie vor die meisten Darstellungen 
in der Literatur. Die Frage aber, warum dies so ist, wird in der Regel lediglich 
durch Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung, insbesondere die Urteile van 
Gend & Loos und Costa/ENEL, beantwortet45. Die typischerweise an die Exi-
stenz eines Systems geknüpften Fragen, was dieses zusammenhält, d.h. wo der 
Bezugspunkt für die Bildung von Einheit liegt, was seine Strukturen, seine Ele-
mente, seine Funktionen sind und wo seine Grenzen liegen, werden meist ausge-
blendet. Nur wenige Darstellungen des Gemeinschaftsrechtssystems bedienen 
sich explizit oder implizit einer Rechtstheorie, wie der Reinen Rechtslehre46, der 
analytischen Rechtstheorie Harts47, der Theorie des Rechts als Ausdruck subjek-
tiver Rechte von Dworkin4S oder des Institutionalistischen Rechtspositivismus 

41 Pescatore, The Law of Integration, S.41; Mortelmanns, LIEI 1996, S.32. 
42 MacCormick, JZ 1995, S. 798. 
43 Bengoetxea, ARSP 77 (1991), S.200: »difference of degree and not a difference in kind«. 
44 So etwa Vedder, EuR 1996, S.318. 
45 Typisch hierfür ist Serensen, Festschrift für Kutscher, S.415. 
46 Grussmann, Grundnorm und Supranationalität, S. 47ff; Schilling, Harvard International 

Law Journal 37 (1996), S.389ff; ders., Der Staat 3 (1994), S.555ff; Eleftheriadis, ELR 21 (1996), 
S. 32ff; Richmond, Law and Philosophy 16 (1997), S.377ff; Schmid, From Ponte d'Avignon to 
Ponte Vecchio, S. 1 Off; ansatzweise Di Fabio, NJW 1990, S. 950f. 

47 Wie z.H. Jones, Cornell International Law Journal 17 (1984), S. lff; Bezugnahme darauf 
auch bei Schilling, Harvard International Law Journal 37 (1996), S. 398ff; Richmond, Law and 
Philosophy 16 (1997), S.405f. 

48 Vgl. Dazu Dowrick, YEL 3 (1983), S.205ff. 
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von Weinberger/MacCormick*9. Im übrigen behandeln sie meist nur Teilaspekte 
des Systemcharakters. Häufig beschränken sie sich auf die Entstehung des Ge-
meinschaftsrechts als autonomes Rechtssystem, sparen aber eine Untersuchung 
seiner Elemente, Strukturen und Funktionen aus. 

2. Die Suggestion eines Gemeinschaftssystems durch 
die Gemeinschaftspraxis 

Das Gemeinschaftsrecht selber und die gemeinschaftlichen Einrichtungen, die es 
schaffen, anwenden und auslegen, suggerieren ebenfalls die Existenz eines den 
Gemeinschaftsverträgen inhärenten Systems von Normen und Einrichtungen, 
das auf Herstellung von Rechtseinheit abzielt. 

a) Vertragstext 

Bereits der ursprüngliche Text des EGV soll als Indiz für die Systemqualität des 
Gemeinschaftsrechts dienen50. 

Eine gewisse Systematik ist dem Vertrag nicht abzusprechen, ist dieser doch 
klar gegliedert in allgemeine Teile grundsätzlicher Art (Erster Teil: Grundsätze 
und Sechster Teil: Allgemeine und Schlußbestimmungen) sowie besondere Be-
stimmungen materiell-rechtlicher (Zweiter Teil: Die Unionsbürgerschaft, Dritter 
Teil: Die Politiken der Gemeinschaft und Vierter Teil: Die Assoziierung der 
Uberseeischen Länder und Hoheitsgebiete) und institutionell-rechtlicher Art 
(Fünfter Teil: Die Organe der Gemeinschaft). Auch innerhalb der einzelnen Teile 
regiert ein systematischer Aufbau. 

Im übrigen scheinen die Vertragsgeber dem Systemgedanken gegenüber aufge-
schlossen zu sein, denn sie verwenden den Begriff des »Systems« mehrfach im 
Vertrag selbst. So umfaßt die Tätigkeit der Gemeinschaft gemäß Art. 3 lit. g EGV 
ein »System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes vor Verfälschun-
gen« schützt. Ein »System der Mehrphasensteuer« ist in Art. 97 Abs. 1 EGV ange-
sprochen. Im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion werden außerdem 
gemäß Art. 8 und Art. 105 ff EGV ein »Europäisches System der Zentralbanken« 
geschaffen sowie gemäß Art. 105 Abs. 2 EGV die reibungslose Funktion der 
»Zahlungssysteme« sichergestellt. Ein »System offener und wettbewerbsorien-
tierter Märkte« wird durch die gemeinschaftliche Industriepolitik gemäß Art. 157 
Abs. 2 EGV und die Gemeinschaftspolitik betreffend Transeuropäische Netze in 

49 Zuerst angewendet von Bengoetxea, The Legal Reasoning of the European Court of Justice, 
S.36ff; ders., EC Law and Legal Theory, ARSP 77 (1991), S. 199f; ders., Legal System as a Regula-
tive Ideal, S.65ff; dann von MacCormick, MLR 56 (1993), S. Iff; ders., Rechtstheorie 25 (1994), 
S.281 ff; ders., JZ 1995, S.797ff. 

50 Hartley, The Foundations of European Community Law, S. 95f und 108. 
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Art. 154 Abs. 2 EGV angestrebt. Art. 269 EGV sorgt schließlich für ein System 
der Eigenmittel der Gemeinschaft. 

Der Systembegriff wird also nicht zur Charakterisierung der Gesamtheit der 
gemeinschaftlichen Rechtsnormen, sondern als Bezeichnung für einen Bereich 
sachlich aufeinander abgestimmter Regeln innerhalb des Gemeinschaftsrechts 
verwendet51. In einigen Fällen werden mit dem Terminus jedoch weiterreichende 
Vorstellungen verbunden, die bereits deutlich systemtheoretisch inspiriert sind. 
So ist die in den Art. 8 und Art. 105 ff EGV verwendete Bezeichnung »Europäi-
sches System der Zentralbanken« keineswegs ein »synthetischer Begriff«52 für ei-
nen institutionellen Rahmen aus zwei integralen Bestandteilen zu einem suprana-
tionalen Verbund. Vielmehr indiziert der Begriff »System« die Verbindung zwi-
schen der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken zu einem 
eigenen, aus mehreren Teilen bestehenden Ganzen, das aufgrund gemeinsamer 
Ziele und nach gemeinsamen Regeln regiert wird53. 

Daß die Vertragsgeber die gemeinschaftliche Normenmasse als System verste-
hen, das zu einer kohärenten Einheit auszugestalten ist, wurde auch durch die bis-
herigen Ergänzungen und Änderungen der Gemeinschaftsverträge deutlich. Ihr 
systematisches Verständnis äußert sich bereits in der Fusion der Organe54, wird 
damit doch zum ersten Mal für die Summe der drei Gemeinschaften die einheitli-
che Bezeichnung »Europäische Gemeinschaften« verwendet und die Existenz ei-
nes einheitlichen Systems suggeriert. Diesen Gedanken aufgreifend wurde denn 
auch aus der Einheit der Organe eine Einheit des Rechtssystems gefolgert55, die 
Kollisionsklausel des Art. 305 EGV überspielt und - ausgehend vom EGV - eine 
einheitliche Interpretation der Verträge gewählt56. 

Ihre Fixierung auf eine Systematik des Gemeinschaftsrechts bewiesen die Ver-
tragspartner auch mit der Inkraftsetzung der Einheitlichen Europäischen Akte 

51 Vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S.40 zum üblichen juristischen Gebrauch des 
Systembegriffs. 

52 So aber Stadler, Der rechtliche Handlungsspielraum im Europäischen System der Zentral-
banken, S.90. 

53 Kommentar des Ausschusses der Präsidenten der nationalen Zentralbanken zum Projekt 
der Wirtschaft- und Währungsunion vom 26.4. 1991; zu diesem Ausschuß vgl. Art. 117 Abs. 1 
Uabs. 2 EGV. 

54 Vgl. Abkommen über gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften vom 
25.3.1957, BGBl. 1957 II, S. 1156; Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge-
meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 8.4. 1965 (Fusionsvertrag), 
BGBl. 1965 II, S. 1453, aufgehoben durch Art.9 des Vertrags von Amsterdam, siehe Fn. 1. Die 
Fusionierung der Gemeinschaften gemäß Art. 32 Abs.l Fusionsvertrag, hierzu Schweitzer/ 
Hummer, Europarecht, Rn. 97, ist damit kein Ziel der Gemeinschaftsrechtsordnung mehr. 

55 Hierzu Pescatore, Miscellanea Ganshof van der Meersch, S. 355ff; Bleckmann, EuR 1978, 
S. 95ff; Kadelhach, EuR Beih. 2/98, S. 51ff. 

56 EuGH, Rs. 6/60, Humblet, Slg. 1960, S.1163ff, 1185 und 1194f; Rs. 13/60, Beschluß vom 
3.5.61, Ruhrkohlen Verkaufsgesellschaften, Slg. 1962, S.267ff, 274; Rs. 13/61, Bosch, Slg. 1962, 
S.97ff, 110; Rs. C-221/88, Busseni, Slg. 1990, S.I-495ff, Rn.l5f. 
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